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1. Das Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht wird geändert 
 
Bereits am 20.11.2007 stellte das Bundesfinanzministerium den Entwurf des geplanten Erbschaft- und 
Bewertungsgesetzes vor. Der Entwurf zielte auf eine realitätsgerechte Bewertung aller Vermögensklas-
sen nach Verkehrswerten.  
Am 6.11.2008 einigten sich die Regierungsparteien nach langen, zähen Verhandlungen auf die Reform, 
deren Inkrafttreten für den 1.1.2009 vorgesehen ist. Nachfolgend soll ein erster Überblick über das Re-
formpaket gegeben werden. 
 
Freibeträge: Witwer und Witwerinnen, eingetragene Lebenspartner sowie Kinder des Erblassers wer-
den von der Erbschaftsteuer für selbst genutzte Immobilien befreit, solange sie diese mindestens 10 
Jahre lang selbst nutzen. Bei Kindern darf die Wohnfläche nicht mehr als 200 m2 betragen, um von der 
Befreiung profitieren zu können. Kommt es in diesen 10 Jahren zu einer Vermietung bzw. Verpachtung, 
einem Verkauf oder zu einer Nutzung des ererbten Wohneigentums als Zweitwohnsitz, fällt Erbschafts-
teuer – je nach Wert des Hauses von 7 %  bis 30 % – an.  
 
Die persönlichen Freibeträge werden in der Steuerklasse I von 307.000 auf 500.000 Euro für Ehegatten, 
von 205.000 auf 400.000 Euro für jedes Kind und von 51.200 auf 200.000 Euro für jeden Enkel ange-
hoben. Für die übrigen Personen der Steuerklasse I, im Wesentlichen die Urenkel und weitere Abkömm-
linge des Erblassers oder Schenkers sowie für die Eltern des Erblassers, bleiben Erwerbe in Höhe von 
100.000 Euro und für Personen der Steuerklasse II und III in Höhe von 20.000 Euro steuerfrei.  
Eingetragene Lebenspartner (zwei Personen gleichen Geschlechts) erhalten einen Freibetrag in Höhe 
von 500.000 Euro, werden aber nach Steuerklasse III besteuert. 
 
Unternehmensnachfolge: Insbesondere bei kleinen und mittelständischen Unternehmen soll der Be-
triebsübergang steuerfrei bleiben, soweit die Arbeitsplätze im Betrieb erhalten werden. Für Firmenerben 
wird es zukünftig zwei Optionen geben, deren Wahl bindend ist, d. h. nachträglich nicht revidiert wer-
den kann. 
 
Option 1: Firmenerben, die den ererbten Betrieb im Kern sieben Jahre fortführen, werden von der Be-
steuerung von 85 % des übertragenen Betriebsvermögens verschont, vorausgesetzt, die Lohnsumme 
beträgt nach sieben Jahren nicht weniger als 650 % der Lohnsumme zum Erbzeitpunkt. Daneben darf 
der Anteil des Verwaltungsvermögens am betrieblichen Gesamtvermögen (z. B. Dritten zur Nutzung 
überlassene Grundstücke, Grundstücksteile, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, Anteile an Kapital-
gesellschaften, Wertpapiere u. ä.) höchstens 50 % betragen. 
 
Option 2: Firmenerben, die den ererbten Betrieb im Kern zehn Jahre fortführen, werden komplett von 
der Erbschaftsteuer verschont, vorausgesetzt, die Lohnsumme beträgt nach 10 Jahren nicht weniger als 
1000 % der Lohnsumme zum Erbzeitpunkt. Daneben darf der Anteil des Verwaltungsvermögens am 
betrieblichen Gesamtvermögen höchstens 10 % betragen. 
 
Zur Vermeidung des sog. „Fallbeileffekts“ ist vorgesehen, die Erbschaftsteuer vor Ablaufen dieser Fris-
ten stufenweise abschmelzen zu lassen.  
 

Ausnahmen: Einzelunternehmen, die ausschließlich vom Unternehmer selbst, ohne Arbeitnehmer be-
trieben werden, und Unternehmen sowie Betriebe der Land- und Forstwirtschaft mit höchstens zehn 
Arbeitnehmern unterliegen nicht dem Verschonungsparameter Lohnsumme, sondern nur den allgemei-

nen Behaltensregelungen. 

 
Nachversteuerung: Die Betriebsveräußerung/-aufgabe oder Teilveräußerung sowie Veräuße-
rung/Entnahme von wesentlichen Betriebsgrundlagen innerhalb des Behaltenszeitraums führen in dem 
entsprechenden Umfang zum Wegfall der Verschonung, es sei denn, es erfolgt in zeitlichem Zusam-
menhang eine Reinvestition in diesem Umfang im Betrieb (Reinvestitionsklausel). Überentnahmen füh-
ren in ihrem Umfang zum Wegfall der Verschonung.  
 



Anmerkung: Das Gesetz war nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens noch nicht endgültig 
verabschiedet, sodass es eventuell noch zu Änderungen kommen kann. Selbstverständlich werden wir 
Sie über dieses Informationsschreiben weiter auf dem Laufenden halten. 
Die Neuregelungen können für den Einzelnen von Vor- wie auch von Nachteil sein, sie sind in jedem 
Fall kompliziert. Ein schnelles Handeln kann Steuern sparen. Betroffene Steuerpflichtige sollten sich 
von uns in jedem Fall umgehend beraten lassen! 
 
 
2. Maßnahmenpaket zur Überwindung der Konjunkturschwäche 
 
Die Bundesregierung hat am 5.11.2008 ein Maßnahmenpaket zur raschen Überwindung der Konjunk-
turschwäche und zur Sicherung von Arbeitsplätzen beschlossen. Die meisten Maßnahmen sind für die 
nächsten zwei Jahre vorgesehen.  
Dazu zählen u. a: 
 

• Degressive Abschreibungen: Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wird eine 
degressive Abschreibung in Höhe von 25 % ab dem 1.1.2009 wiedereingeführt. Sie ist auf zwei Jah-
re befristet.  

 

• Sonderabschreibungen: Kleinere und mittlere Unternehmen können zusätzlich zur degressiven 
Abschreibung auch Sonderabschreibungen nutzen. Die dafür relevanten Betriebsvermögens- und 
Gewinngrenzen werden auf 335.000 Euro bzw. 200.000 Euro erhöht.  

 

• Handwerkerleistungen besser absetzbar: Bei den sog. haushaltsnahen Dienstleistungen wird der 
Steuerbonus für Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen von 600 Euro auf 1.200 Euro 
(20 % von 6.000 Euro) verdoppelt. Zwei Jahre nach Inkrafttreten soll überprüft werden, ob die ver-
besserte Absetzbarkeit wirksam ist. 

 
• Kfz-Steuer für Neuwagen: Für PKW mit Erstzulassung ab dem 5.11.2008 bis zum 30.6.2009 wird 

eine befristete Kfz-Steuerbefreiung für ein Jahr eingeführt. Für Fahrzeuge, die die Euro-5- und Euro-
6-Norm erfüllen, verlängert sich die maximale Kfz-Steuerbefreiung auf zwei Jahre. Zu beachten ist, 
dass der Zeitraum der Nichterhebung in jedem Fall am 31.12.2010 endet. 

 
Zu den weiteren Maßnahmen, die der Abschwächung der Konjunktur gegensteuern sollen, gehören u. a. 
eine stärkere Förderung des CO2-Gebäudesanierungsprogramms, ein Sonderprogramm für berufsbeglei-
tende Weiterbildung, die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes auf 18 Monate, die Finanzierung von 
Infrastrukturmaßnahmen, die Beschleunigung von Verkehrsinvestitionen, die stärkere Förderung von 
Innovationen, Energieeffizienz und erneuerbare Energien usw. 
 
Anmerkung: Grundsätzlich sollten Sie prüfen, ob es sinnvoll ist, Investitionen wie die Anschaffung 
von Maschinen und Anlagen in das Jahr 2009 zu verschieben, um in den Genuss der degressiven Ab-
schreibung bzw. der Sonderabschreibung zu gelangen. Durch die Anhebung der Gewinngrenze für Frei-
berufler auf 200.000 Euro profitieren diese u. U. wieder von der Sonderabschreibung.  
Aber auch bei der Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen sollten Sie überlegen, ob diese nicht 
besser erst im Jahr 2009 in Angriff genommen werden, wenn das Abzugsvolumen von 600 Euro (20 % 
von 3.000 Euro) in diesem Jahr schon verbraucht ist oder diese Grenze übersteigen würde. 
 
 
3. Verbesserungen für Familien beschlossen 
 
Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Förderung von Familien und haushaltsnahen Dienstleistungen sol-
len Familien gestärkt und private Haushalte als Arbeitgeber oder Auftraggeber besser unterstützt wer-
den. Dazu sind folgende Maßnahmen vorgesehen. 
 
Familienförderung: Das Kindergeld wird ab 1.1.2009 für erste und zweite Kinder von 154 Euro auf 
164 Euro, für dritte Kinder auf 170 Euro sowie für vierte und weitere Kinder von 179 Euro auf 195 Euro 



monatlich angehoben werden. Gleichzeitig steigt der Kinderfreibetrag von bisher 3.648 auf künftig 
3.864 Euro.  
Hilfebedürftige Kinder von Eltern, die Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe beziehen, sollen jeweils zum 
Schuljahresbeginn eine zusätzliche Leistung für Schulbedarf in Höhe von 100 Euro bekommen. Sie soll 
bis zum Abschluss der Jahrgangsstufe 10 gewährt werden und insbesondere dem Erwerb der persönli-
chen Schulausstattung wie z. B. für Schulranzen oder Schreib- und Rechenmaterialien dienen. 
 
Haushaltsnahe Dienstleistungen und Beschäftigungsverhältnisse: Die Förderung für haushaltsnahe 
Beschäftigungsverhältnisse bzw. Dienstleistungen soll auf einheitlich 20 % der Aufwendungen ausge-
weitet werden. Alle anderen Beschäftigungsverhältnisse und haushaltsnahen Dienstleistungen ein-
schließlich Pflege-und Betreuungsleistungen werden zusammengefasst. Im Einzelnen können danach 
folgende steuerliche Ermäßigungen beansprucht werden: 
 

• Bei haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen/Dienstleistungen (auch bei Pflege- und Betreuungs-
leistungen) höchstens 4.000 Euro im Jahr, 

 

• für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse bei geringfügigen Beschäftigungen höchstens 510 
Euro im Jahr. 

 

Anmerkung: Nach wie vor müssen für die Aufwendungen zwingend Rechnungen vorliegen und die 
Zahlung durch einen Kontoauszug nachgewiesen werden. Barzahlungen werden nicht anerkannt. Es 
empfiehlt sich daher, entsprechende Rechnungen sowie die dazugehörigen Kontoauszüge aufzubewah-
ren!  
 
 
4. Der Abgeltungsteuer mit Vernunft begegnen 
 
Ab dem 1.1.2009 unterliegen die privaten Einkünfte aus Kapitalvermögen bekanntlich der sog. Abgel-
tungsteuer. Der Steuersatz beträgt 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer – insge-
samt somit ca. 28 %. In aller Regel profitieren Steuerpflichtige mit einem höheren Steuersatz als 25 % 
von der Abgeltungsteuer, Steuerpflichtige mit einem niedrigeren Steuersatz haben aber dadurch keinen 
Nachteil. Sie können die Besteuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen in ihrer Steuererklärung er-
fassen und mit dem individuellen Steuersatz versteuern.  
Mit der Abgeltungsteuer wird ein Systemwechsel vollzogen, bei dem mancher Sparer mit Blick auf sein 
Depot umdenken und eventuell auch umschwenken muss. Insbesondere zum Jahresende und angeregt 
durch die Einführung der Abgeltungsteuer sowie die Turbulenzen auf dem Kapitalmarkt wird überlegt, 
ob die eine oder andere Geldanlage nicht umgeschichtet werden soll. Das wird in manchen Fällen si-
cherlich sinnvoll sein. Grundsätzlich sollten aber bei einer Geldanlage zunächst die (langfristigen) Ren-
diteaussichten sowie die Sicherheit die entscheidende Rolle spielen. Aber auch die steuerlichen Auswir-
kungen auf die Erträge dürfen in diesem Zusammenhang nicht außer Acht gelassen werden.  
 

• Bei den klassischen Anlageformen wie Sparbücher, Sparbriefe, Festgelder, Anleihen fallen die Er-
träge bei Steuerpflichtigen mit einem höheren Steuersatz als 25 % ab dem Jahr 2009 entsprechend 
höher aus, weil nicht der persönliche (höhere) Steuersatz zum Tragen kommt, sondern nur der Ab-
geltungsteuersatz.  

 

• Durch die Wahl des Ausschüttungstermins und den Einsatz von Stückzinsen beim Kauf von festver-
zinslichen Wertpapieren bringen die Erträge eine bessere Nettorendite. Dazu gehören z. B. Bundes-
schatzbriefe Typ B oder Nullkupon-Anleihen, deren Zinsen erst am Ende der Laufzeit ausgezahlt 
werden, oder auch Festgeldanlagen, bei denen man die Fälligkeit in das Jahr 2009 legen kann.  

 
• Aktien sind die eigentlichen Verlierer bei der Einführung der Abgeltungsteuer. Für Kursgewinne aus 

Aktien, die nach dem 31.12.2008 gekauft werden, fällt grundsätzlich die Abgeltungsteuer an – auch 
wenn sie länger als ein Jahr gehalten werden. Eine Ausnahme gilt für Kursgewinne aus den Aktien, 
die bis zum 31.12.2008 gekauft und nicht binnen Jahresfrist wieder verkauft werden. Diese Gewinne 
können auch nach diesem Datum steuerfrei vereinnahmt werden.  

 



Anmerkung: Vorsicht ist geboten, wenn allzu eifrige Anlageberater zu massiven Umschichtungen ra-
ten. Hier sei ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass einige Berater die Einführung der Abgel-
tungsteuer als Argument nutzen und Umschichtungen empfehlen, die hohe Gebühren mit sich bringen, 
und nicht ausreichend über die Risiken der empfohlenen Produkte in 
 
 
5. Abgeltungsteuer: Muss Religionszugehörigkeit der Bank mitgeteilt werden? 
 
Die zum 1.1.2009 in Kraft tretende Abgeltungsteuer in Höhe von 25 % für Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen und Veräußerungsgewinnen wirkt sich auch auf die Kirchensteuer der Anleger aus. Jeder Anleger 
und Bankkunde hat die Wahl: Entweder kann er die auf die Abgeltungsteuer entfallende Kirchensteuer – 
auf Antrag – direkt von der Bank einbehalten und abführen oder hiervon abweichend anhand der einge-
reichten Steuererklärung diese durch das Finanzamt gesondert festsetzen lassen.  
Führt die Bank die Kirchensteuer für ihre Kunden ab, muss hierzu die Religionszugehörigkeit gegen-
über der Bank offengelegt werden. Soll die Bank die Kirchensteuer nicht direkt abführen, hat der Anle-
ger in der jährlich abzugebenden Steuererklärung Angaben über die von der Bank einbehaltene und 
abgeführte Abgeltungsteuer zu machen und nachzuweisen. Zudem können darüber hinaus Angaben zu 
den Kapitaleinkünften erforderlich werden. Die Kirchensteuer wird in diesem Fall durch das Finanzamt 
im Rahmen des Veranlagungsverfahrens festgesetzt und erhoben. 
 
 
6. Keine Umsatzsteuer mehr auf Grundstücksentnahme bei gemischt genutzten  
 Grundstücken 
 
Seit dem sog. Seeling-Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) aus dem Jahr 2003 können Unter-
nehmer, die eine Immobilie sowohl unternehmerisch als auch privat nutzen, die gesamte Vorsteuer aus 
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich geltend machen. Im Gegenzug unterliegt die pri-
vate Nutzung Jahr für Jahr der Umsatzsteuerpflicht. Der Zeitraum für die Ermittlung der Bemessungs-
grundlage der unentgeltlichen Wertabgabe wurde vom Gesetzgeber, entgegen den ursprünglichen Vor-
stellungen, von 50 Jahren auf 10 Jahre verkürzt.  
Besonders schwerwiegende Folgen hat die Auffassung der Finanzverwaltung, wonach bei einer Ent-
nahme des Objekts aus dem Unternehmensvermögen die Entnahme Umsatzsteuerpflicht auslöst, bei der 
der Verkehrswert der Immobilie zum Zeitpunkt der Entnahme als Bemessungsgrundlage dienen würde. 
Dies führt zu einer steuerlichen Doppelbelastung, da die Vorsteuer aus den privat veranlassten Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten mit Ablauf des 10-jährigen Berichtigungszeitraums bereits vollständig 
zurückgezahlt wird. Nunmehr teilt das Bundesfinanzministerium in einem Schreiben vom 
22.9.2008 mit, dass es die Umsatzsteuerbefreiung bei der Entnahme von Gründstücken wieder in 
allen offenen Fällen anwendet.  
 
Anmerkung: Die Europäische Kommission plant eine Änderung der Mehrwertsteuerrichtlinie, wonach 
die Vorsteuer bei gemischt genutzten Grundstücken nur noch so weit abzugfähig bleibt, wie sie auf den 
unternehmerisch genutzten Gebäudeanteil entfällt. Die spätere Nutzungsänderung kann dann durch eine 
Vorsteuerberichtigung berücksichtigt werden. Wer noch das derzeitig geltende Modell in Anspruch 
nehmen will, sollte sich unbedingt beraten lassen. 
 
 
7. Anzeigepflicht bei Beitritt zu geschlossenen Fonds im Ausland  
 
Gerade zum Jahresende überlegen viele Steuerpflichtige, einen Teil ihres Vermögens z. B. in Beteili-
gungen an Fondsgesellschaften anzulegen. Hier sei darauf hingewiesen, dass dem zuständigen Finanz-
amt die Beteiligung an ausländischen Personengesellschaften oder deren Aufgabe oder Änderung – 
unabhängig von der Beteiligungshöhe – mitzuteilen ist. Das Gleiche gilt für den Erwerb von Beteiligun-
gen an einer Kapitalgesellschaft, wenn sie damit unmittelbar mindestens zu 10 %, mittelbar mindestens 
zu 25 % beteiligt sind oder die Summe der Anschaffungskosten aller ihrer Beteiligungen mehr als 
150.000 Euro beträgt.  
Die Mitteilungen sind innerhalb eines Monats nach dem meldepflichtigen Ereignis durchzuführen. 



Die Veranlagungs- und Betriebsprüfungsstellen sind angewiesen, auf etwaige Anzeigepflichtverletzun-
gen zu achten und ggf. die Finanzämter für Fahndung und Strafsachen zu informieren. Die vorsätzliche 
oder leichtfertige Nichtanzeige stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis zu 5.000 
Euro geahndet werden kann. 
 
 
8. Haushaltsnahe Dienstleistungen: strenge Anforderungen an den Nachweis  

der Bezahlung der Handwerkerrechnung  
 
Voraussetzung für die steuerliche Anerkennung von Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen 
ist, dass der Steuerpflichtige die Aufwendungen durch Vorlage einer Rechnung und die Zahlung auf das 
Konto des Erbringers der Handwerkerleistung durch Beleg des Kreditinstituts nachweist. 
Für den Nachweis der Bezahlung von Handwerkerleistungen, die als haushaltsnahe Dienstleistungen 
steuerlich berücksichtigt werden sollen, reicht es nach Auffassung des Niedersächsischen Finanzge-
richts  nicht aus, dass der Steuerpflichtige darlegt, dass die Handwerkerleistung bar bezahlt worden ist 
und außerdem durch einen Kontoauszug vom Geschäftskonto des Handwerkers belegt wird, dass der 
Betrag zeitnah auf dessen Konto eingezahlt worden ist. Dadurch ist nicht sichergestellt, ob die auf das 
Geschäftskonto eingezahlten Beträge tatsächlich vom auftraggebenden Steuerpflichtigen stammen.  
Das FG geht davon aus, dass der Steuerpflichtige nur einen Bankbeleg für die Zahlung auf dessen Kon-
to des Leistungserbringers wird vorlegen können, wenn er die Zahlung auf dessen Konto – z. B. durch 
Überweisung – vorgenommen hat.  
 
Anmerkung: Beim Bundesfinanzhof ist ein Verfahren anhängig, das klären soll, ob der Ausschluss der 
Barzahlung bei der Gewährung der Steuerermäßigung für die Inanspruchnahme von Handwerkerleis-
tungen verfassungswidrig ist.  
 
 
9. Überlegungen und Handlungsbedarf zum Jahreswechsel 2008/2009 

 
In dieser Rubrik fassen wir für Sie zum Jahresende allgemeine und wichtige Informationen kurz zu-
sammen, über die Sie einmal nachdenken und mit uns sprechen sollten. 
 
Investitionsabzugsbetrag: Der Investitionsabzugsbetrag ermöglicht die Vorverlagerung von Abschrei-
bungspotenzial in ein Wirtschaftsjahr vor Anschaffung oder Herstellung eines begünstigten Wirt-
schaftsguts; er führt im Ergebnis zu einer Steuerstundung.  
Steuerpflichtige können – unter weiteren Voraussetzungen – für neue oder gebrauchte bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens, die sie anschaffen oder herstellen wollen, bis zu 40 % der voraus-
sichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten außerbilanziell gewinnmindernd abziehen.  
Der Abzugsbetrag darf im Jahr der Inanspruchnahme und den drei Vorjahren 200.000 Euro je Betrieb 
nicht übersteigen. Er kann von  bilanzierende Gewerbetreibende bzw. Steuerpflichtige mit Einkünften 
aus selbstständiger Arbeit mit einem Betriebsvermögen von 235.000 Euro (für die Jahre 2009/2010 = 
335.000 Euro) und land- und forstwirtschaftliche Betriebe mit einem Wirtschaftswert / Ersatzwirt-
schaftswert von 125.000 Euro (für die Jahre 2009/2010 = 175.000 Euro) in Anspruch genommen wer-
den. Bei einer Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 wird die Vergünstigung nur noch bei einem Gewinn 
bis 100.000 Euro (für die Jahre 2009/2010 = 200.000 Euro) berücksichtigt. Die Grenze gilt auch für die 
Gemeinschaften, in denen sich z. B. mehrere Freiberufler zusammengeschlossen haben. Ein Investiti-
onsabzugsbetrag kann nur dann in Anspruch genommen werden, wenn das begünstigte Wirtschaftsgut 
mindestens bis zum Ende des dem Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung folgenden Wirt-
schaftsjahres in einer inländischen Betriebsstätte des Betriebs ausschließlich oder fast ausschließlich, d. 

h. zu mindestens 90 %, betrieblich genutzt wird.  
Das begünstigte Wirtschaftsgut muss in den dem Wirtschaftsjahr des Abzugs folgenden drei (vorher 
zwei) Wirtschaftsjahren angeschafft oder hergestellt werden. So kann z. B. im Jahr 2008 ein Investiti-
onsabzugsbetrag für ein Wirtschaftsgut, das in den Jahren 2009, 2010 oder 2011 angeschafft werden 
soll, in Anspruch genommen werden.  
Unterbleibt die geplante Investition oder sind die beabsichtigte Anschaffung/Herstellung und die später 
tatsächlich durchgeführte Investition nicht gleichartig, ist die Berücksichtigung des Investitionsabzugs-



betrages in dem Wirtschaftsjahr rückgängig zu machen, in dem der Abzug erfolgt ist. Dafür werden 
auch bestandskräftige Bescheide korrigiert und es entstehen Zinsaufwendungen. 
 
Sonderabschreibung: Kleine und mittlere Betriebe können – unter weiteren Voraussetzungen – im Jahr 
der Anschaffung oder Herstellung und in den vier folgenden Jahren neben den normalen Abschreibun-
gen Sonderabschreibungen bis zu insgesamt 20 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten in An-
spruch nehmen. Die Sonderabschreibung ist für alle Wirtschaftsgüter – auch solche, die gebraucht ge-
kauft wurden und zu mindestens 90 % betrieblich genutzt werden – zulässig. 
 
Geringwertige Wirtschaftsgüter: Steuerpflichtige mit Gewinneinkünften müssen geringwertige Wirt-
schaftsgüter mit Netto-Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis 150 Euro sofort abschreiben. Liegt 
der Kaufpreis darüber, aber noch unter 1.000 Euro, müssen die Wirtschaftsgüter in einem Sammelpos-
ten zusammengefasst und unabhängig von der Verbleibensdauer im Unternehmen über einen Zeitraum 
von fünf Jahren gleichmäßig abgeschrieben werden.  
Hier kann es sinnvoll sein, ein qualitativ höherwertiges Wirtschaftsgut mit einem Preis über 1.000 Euro 
anzuschaffen und die „Sonderabschreibung“ in Anspruch zu nehmen, insbesondere wenn die Nutzungs-
dauer gering ist. 
 

Beispiel: Der Unternehmer X schafft sich im Januar 2009 einen PC zu einem Preis von netto 1.200 
Euro an. Der Computer wird nicht mehr im Sammelposten erfasst, da die Anschaffungskosten 1.000 
Euro übersteigen. Im Jahr 2009 können eine Sonder-Afa i. H. v. 240 Euro (20 % von 1.200 Euro) 
sowie eine lineare Afa i. H. v. 400 Euro (33,33 % = Nutzungsdauer drei Jahre), insgesamt also 640 
Euro, geltend gemacht werden. Der PC ist in drei Jahren abgeschrieben. 

 

Im Bereich der Überschusseinkünfte (wie z. B. aus nicht selbstständiger Arbeit oder aus Vermietung 
und Verpachtung) gilt weiterhin die Grenze von 410 Euro für die Sofortabschreibung.  
 
Weihnachtsfeier/Betriebsveranstaltung: Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern bei Betriebsveran-
staltungen – also z. B. für eine Weihnachtsfeier – bis 110 Euro (kein Bargeld) einschließlich Umsatz-
steuer je Veranstaltung und Arbeitnehmer steuerfrei zuwenden. Bei Überschreiten der Freigrenze ist der 
gesamte Betrag dem Lohn hinzuzurechnen und wird somit lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig. 
Die Zuwendungen können jedoch durch den Arbeitgeber mit 25 % pauschal versteuert werden; dann 
bleiben sie sozialversicherungsfrei. 
mit 25 % pauschal versteuert werden; dann bleiben sie sozialversicherungsfrei. 
 
 
10. Anbieterkennzeichnungspflicht im Internet („Impressumpflicht“) 
 
Das Telemediengesetz (TMG) erlegt bestimmten Diensteanbietern Anbieterkennzeichnungspflichten 
auf. Diese dienen vor allem dem Verbraucherschutz. Die telemedienrechtlichen Anbieterkennzeich-
nungspflichten werden von Anbietern häufig unter der Überschrift „Impressum“ erfüllt. Dabei handelt 
es sich um Informationen, die Handelsunternehmen im traditionellen Rechts- und Geschäftsverkehr 
beispielsweise auf Geschäftsbriefen ohnehin seit Langem erfüllen müssen. Diese Anbietertransparenz 
muss auch im elektronischen Geschäftsverkehr gewährleistet sein. 
Das Bundesjustizministerium hat nun einen Leitfaden zur Anbieterkennzeichnungspflicht entwickelt 
und auf ihrer Internetseite eingestellt. Dieser Leitfaden soll Gewerbetreibenden mit einem Internet-
auftritt helfen, ihre Anbieterkennzeichnung (auch Impressum genannt) den gesetzlichen Anforderungen 
des TMG entsprechend zu gestalten. Hier die wichtigsten Punkte im Überblick: 
 
• Die Anbieterkennzeichnungspflicht trifft Diensteanbieter, die geschäftsmäßige, in der Regel 

gegen Entgelt angebotene Telemedien bereithalten. Diensteanbieter sind natürliche oder juristi-
sche Personen, die eigene oder fremde Telemedien zur Nutzung bereithalten oder den Zugang zur 
Nutzung vermitteln. Telemedien sind z. B. private Websites und Blogs, Online-Shops, Online-
Auktionshäuser, Suchmaschinen, Informationsdienste und Chatrooms. 

 Die Anbieterkennzeichnungspflicht besteht nur, wenn der Diensteanbieter das Telemedium ge-
schäftsmäßig zur Nutzung bereithält. „Geschäftsmäßig“ ist ein viel weiterer Begriff als „gewerbs-
mäßig“. Unerheblich ist, ob der Diensteanbieter die Telemedien gegen Entgelt bereithält. Es genügt, 



dass solche Inhalte in der Regel gegen Entgelt bereitgehalten werden. Die Kennzeichnungspflichten 
treffen demnach alle Diensteanbieter, soweit sie Telemedien bereithalten, mit denen auf dem Markt 
Einkünfte erzielt werden könnten. 

 
• Grundangaben für natürliche Personen: Familien- und den Vornamen; vollständige (ladungsfähi-

ge) Postanschrift (Postfach reicht nicht); mindestens eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse 
 
• Grundangaben für juristische Personen: Firmenname vollständig ausgeschrieben (Postfach reicht 

nicht) und bei mehreren Niederlassungen im Zweifel die Hauptniederlassung; gesetzlicher oder 
rechtsgeschäftlicher Vertreter (sofern dieser eine juristische Person ist, deren Vertreter, bis eine na-
türliche Person benannt werden kann); mindestens Angabe einer Telefonnummer und einer E-Mail-
Adresse 

 
• Zusätzliche Pflichtangaben für bestimmte Gruppen von Diensteanbietern: Betriebe, deren 

Dienst einer behördlichen Zulassung bedarf (z. B. Gastronomiebetriebe, Makler, Versicherungsun-
ternehmen), müssen zusätzlich die zuständige Aufsichtsbehörde angeben. 

 Diensteanbieter, die einen reglementierten Beruf ausüben (z. B. freie Berufe), haben zusätzlich die 
Kammer, der der Diensteanbieter angehört, die gesetzliche Berufsbezeichnung und den Staat, in dem 
die Berufsbezeichnung verliehen worden ist, anzugeben. Des Weiteren muss die Angabe der Um-
satzsteueridentifikationsnummer oder der Wirtschaftsidentifikationsnummer erfolgen, sofern der 
Diensteanbieter eine solche besitzt. 

 
• Alle Angaben müssen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar gehal-

ten werden. Die Rechtsprechung hält Angaben für leicht erkennbar, die optisch ohne Schwierigkei-
ten wahrnehmbar und durch Links auffindbar sind und die aufgrund ihrer Bezeichnung auch als 
Hinweis auf die Anbieterkennzeichnung verstanden werden, z. B. „Kontakt“ und „Impressum“. 

 Unmittelbar erreichbar sind Angaben, die ohne wesentliche Zwischenschritte aufgerufen werden 
können (Erreichen der Internetseite über zwei Links). Nicht unmittelbar erreichbar sind die Anga-
ben, wenn sie nur in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gemacht werden. Es genügt deshalb 
z. B. nicht, den vollständigen Namen des Anbieters nur in den AGB zu nennen. Ständig verfügbar 
sind Informationen, auf die jederzeit, also über einen dauerhaft funktionstüchtigen Link zurückge-
griffen werden kann, und die kompatibel mit den Standardeinstellungen gängiger Internetbrowser 
sind. 

 
Den vollständigen Leitfaden zur Impressumspflicht erhalten Sie auf der Internetseite des Bundesjustiz-
ministeriums unter http://www.bmj.de/musterimpressum. 
 
 
11. Mehrere 400-Euro-Minijobs ohne versicherungspflichtige Hauptbeschäftigung 
 
Bei einem Arbeitnehmer, der keiner versicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung nachgeht, jedoch 
mehrere Minijobs bei verschiedenen Arbeitgebern nebeneinander ausübt, sind die Arbeitsentgelte aus 
diesen Beschäftigungen zusammenzurechnen (nicht zu berücksichtigen sind Arbeitsentgelte aus kurz-
fristigen Beschäftigungen). Wird bei Zusammenrechnung mehrerer Minijobs die monatliche Grenze von 
400 Euro überschritten, so handelt es sich nicht mehr um versicherungsfreie Minijobs. Vielmehr sind 
diese versicherungspflichtig und bei der zuständigen Krankenkasse zu melden. 
 

Beispiel: Ein Arbeitnehmer arbeitet seit dem 1. Januar beim Arbeitgeber A und verdient monatlich 
400 Euro. Einen Monat später, am 1. Februar, nimmt er beim Arbeitgeber B einen weiteren Minijob 
auf und erhält dort monatlich 300 Euro. Der Arbeitnehmer ist für den Monat Januar noch versiche-
rungsfrei, weil sein Monatsverdienst nicht über 400 Euro liegt. Mit seinem zweiten Minijob über-
steigt er jedoch die 400-Euro-Grenze und ist ab Februar sozialversicherungspflichtig in beiden Be-
schäftigungsverhältnissen. 

 



Es wird empfohlen, bei Beginn einer Beschäftigung auch schriftlich abzufragen, ob der Arbeitnehmer 
bereits bei anderen Arbeitgebern geringfügig oder versicherungspflichtig beschäftigt ist, damit die ver-
sicherungsrechtliche Beurteilung der Beschäftigung richtig durchgeführt werden kann. 
Sofern ein Sozialversicherungsträger im Nachhinein (z. B. durch Datenabgleich bei der Minijob-
Zentrale) feststellt, dass mehrere kurzfristige Beschäftigungen oder mehrere geringfügig entlohnte Be-
schäftigungen zusammenzurechnen sind und damit Versicherungspflicht gegeben ist, tritt die Versiche-
rungspflicht mit der Bekanntgabe dieser Feststellung durch die Einzugsstelle oder durch einen Renten-
versicherungsträger ein und gilt damit nur für die Zukunft. Für die zurückliegende Zeit bleibt die Be-
schäftigung versicherungsfrei. 
Die Vorschrift gilt auch dann, wenn die zu beurteilende Beschäftigung bereits vor dem 1.4.2003 begon-
nen hat. Sie gilt nicht, wenn der Arbeitgeber vorsätzlich oder grob fahrlässig versäumt hat, den Sach-
verhalt für die versicherungsrechtliche Beurteilung aufzuklären. 
 
 
12. GmbH-Recht wurde modernisiert 
 
Mit dem Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (Mo-
MiG) soll das GmbH-Gesetz (GmbHG) grundlegend modernisiert und zugleich dereguliert werden. Ein 
Kernanliegen der Reform ist die Erleichterung und Beschleunigung von Unternehmensgründungen. 
Hier wird häufig ein Wettbewerbsnachteil der GmbH gegenüber ausländischen Rechtsformen wie der 
englischen Limited gesehen. In vielen Mitgliedstaaten der Europäischen Union werden geringere An-
forderungen an die Gründungsformalien und die Aufbringung des Mindeststammkapitals gestellt. Nach-
folgend sollen die wichtigsten Punkte des Gesetzes aufgezeigt werden:  
 
Erleichterung der Kapitalaufbringung und Übertragung von Geschäftsanteilen 
 

• Das Mindeststammkapital der GmbH wird nicht herabgesetzt und bleibt bei 25.000 Euro. Um den 
Bedürfnissen von Existenzgründern, die am Anfang nur sehr wenig Stammkapital haben und benöti-
gen (z. B. im Dienstleistungsbereich) zu entsprechen, bringt das Gesetz eine Einstiegsvariante der 
GmbH, die haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft (sog. Mini-GmbH). Diese GmbH darf ihre 
Gewinne aber nicht voll ausschütten, sondern muss jährlich 25 % des Jahresüberschusses in eine 
Rücklage einstellen, bis das volle Haftungskapital der GmbH erreicht ist. Danach kann die sogenann-
te „Mini-GmbH“ in eine normale GmbH umgewandelt werden. In ihrer Bezeichnung muss die Mini-
GmbH den Zusatz „Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)“ oder „UG (haftungsbeschränkt)“ 
führen. 

• Jeder Geschäftsanteil muss nur noch auf einen Betrag von mindestens einem Euro lauten. Vorhande-
ne Geschäftsanteile können künftig leichter gestückelt, aufgeteilt, zusammengelegt und einzeln oder 
zu mehreren an einen Dritten übertragen werden.  

• Rechtsunsicherheiten im Bereich der Kapitalaufbringung werden dadurch beseitigt, dass das Rechts-
institut der „verdeckten Sacheinlage“ im Gesetz klar geregelt wird. Das Gesetz sieht vor, dass der 
Wert der geleisteten Sache auf die Bareinlageverpflichtung des Gesellschafters angerechnet wird. 
Die Anrechnung erfolgt erst nach Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister. Weiß der Ge-
schäftsführer von der geplanten verdeckten Sacheinlage, liegt also eine vorsätzliche verdeckte Sach-
einlage vor, so darf er in der Handelsregisteranmeldung nicht versichern, die Bareinlage sei erfüllt. 

 
Einführung von Musterprotokollen 
 

• Für wenig komplizierte Standardgründungen (u. a. Bargründung, höchstens drei Gesellschafter) wer-
den zwei beurkundungspflichtige Musterprotokolle als Anlage zum GmbHG zur Verfügung gestellt. 
Diese Musterprotokolle fassen drei Dokumente zusammen (Gesellschaftsvertrag, Geschäftsfüh-
rerbestellung und Gesellschafterliste) und müssen notariell beurkundet werden. Es ist trotz der Ver-
einfachung sicherlich empfehlenswert sich für die Gründung rechtlichen Rat einzuholen. 

 
Beschleunigung der Registereintragung 
 
Das MoMiG verkürzt die Eintragungszeiten beim Handelsregister: 



 

• Bei Gesellschaften, deren Unternehmensgegenstand genehmigungspflichtig ist, wird das Eintra-
gungsverfahren vollständig von der verwaltungsrechtlichen Genehmigung abgekoppelt. Das betrifft 
zum Beispiel Handwerks- und Restaurantbetriebe oder Bauträger, die eine gewerberechtliche Er-
laubnis brauchen.  

• Zukünftig müssen GmbHs wie auch Einzelkaufleute und Personenhandelsgesellschaften keine Ge-
nehmigungsurkunden mehr beim Registergericht einreichen. 

• Bei der Gründung von Ein-Personen-GmbHs wird künftig auf die Stellung besonderer Sicherheits-
leistungen verzichtet. 

• Das Gericht kann bei der Gründungsprüfung nur dann die Vorlage von Einzahlungsbelegen oder 
sonstigen Nachweisen verlangen, wenn es erhebliche Zweifel hat, ob das Kapital ordnungsgemäß 
aufgebracht wurde. Bei Sacheinlagen wird die Werthaltigkeitskontrolle durch das Registergericht auf 
die Frage beschränkt, ob eine „nicht unwesentliche“ Überbewertung vorliegt. Nur bei entsprechen-
den Hinweisen kann damit künftig im Rahmen der Gründungsprüfung eine externe Begutachtung 
veranlasst werden. 

 
Verlegung des Verwaltungssitzes ins Ausland 
 
• Das neue Gesetz ermöglicht den deutschen Gesellschaften einen Verwaltungssitz zu wählen, der 

nicht notwendig mit dem Satzungssitz übereinstimmt. Dieser Verwaltungssitz kann auch im Ausland 
liegen. Das kann z. B. eine attraktive Möglichkeit für deutsche Konzerne sein, ihre Auslandstöchter 
in der Rechtsform der vertrauten GmbH zu führen. 

 
Mehr Transparenz bei Gesellschaftsanteilen 
 

• Künftig gilt nur derjenige als Gesellschafter, der in die Gesellschafterliste eingetragen ist. So können 
Geschäftspartner der GmbH lückenlos und einfach nachvollziehen, wer hinter der Gesellschaft steht. 
Veräußerer und Erwerber von Gesellschaftsanteilen erhalten den Anreiz, die Gesellschafterliste ak-
tuell zu halten. 

 
Gutgläubiger Erwerb von Gesellschaftsanteilen 
 

• Die Gesellschafterliste dient künftig auch als Anknüpfungspunkt für einen gutgläubigen Erwerb von 
Geschäftsanteilen. Wer einen Anteil erwirbt, kann darauf vertrauen, dass die in der Gesellschafterlis-
te verzeichnete Person auch wirklich Gesellschafter ist. 

 
Deregulierung des Eigenkapitalersatzrechts 
 

• Beim Eigenkapitalersatzrecht geht es um die Frage, ob Kredite, die Gesellschafter ihrer GmbH ge-
ben, als Darlehen oder als Eigenkapital behandelt werden. Das Eigenkapital steht in der Insolvenz 
hinter allen anderen Gläubigern zurück. Eine Unterscheidung zwischen „kapitalersetzenden“ und 
„normalen“ Gesellschafterdarlehen wird es nicht mehr geben. 

 Das MoMiG setzt den Kurs fort, die Fortführung und Sanierung von Unternehmen im Insolvenzfall 
zu erleichtern. Hat ein Gesellschafter der GmbH Vermögenswerte zur Nutzung überlassen, kann er 
künftig seinen Aussonderungsanspruch während der Dauer des Insolvenzverfahrens, höchstens aber 
für eine Zeit von einem Jahr ab dessen Eröffnung, nicht geltend machen. Dem Gesellschafter wird 
dafür ein finanzieller Ausgleich zugebilligt. Diese Regelung beseitigt die Gefahr, dass dem Unter-
nehmen mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens Gegenstände nicht mehr zur Verfügung stehen, 
die für eine Fortführung des Betriebes notwendig sind. Bestehen Sanierungschancen, wird es dem 
Insolvenzverwalter regelmäßig innerhalb der Jahresfrist möglich sein, eine Vereinbarung zu errei-
chen, die die Fortsetzung des verschuldeten Unternehmens ermöglicht. 

 
Bekämpfung von Missbräuchen 
 



Die aus der Praxis übermittelten Missbrauchsfälle im Zusammenhang mit der Rechtsform der GmbH 
werden durch verschiedene Maßnahmen bekämpft: 
 

• Die Rechtsverfolgung gegenüber Gesellschaften wird beschleunigt. Zukünftig muss in das Handels-
register eine inländische Geschäftsanschrift eingetragen werden. Dies gilt auch für Aktiengesell-
schaften, Einzelkaufleute, Personenhandelsgesellschaften sowie Zweigniederlassungen (auch von 
Auslandsgesellschaften). Die Gesellschafter werden im Falle der Führungslosigkeit der Gesellschaft 
verpflichtet, bei Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung einen Insolvenzantrag zu stellen. Hat die 
Gesellschaft keinen Geschäftsführer mehr, muss jeder Gesellschafter an deren Stelle Insolvenzantrag 
stellen, es sei denn, er hat vom Insolvenzgrund oder von der Führungslosigkeit keine Kenntnis. 

• Geschäftsführer, die Beihilfe zur Ausplünderung der Gesellschaft durch die Gesellschafter leisten 
und dadurch die Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft herbeiführen, sollen stärker in die Pflicht ge-
nommen werden. Dazu wird das sog. Zahlungsverbot im GmbHG geringfügig erweitert. 

• Die bisherigen Ausschlussgründe für Geschäftsführer werden um Verurteilungen wegen Insolvenz-
verschleppung, falscher Angaben und unrichtiger Darstellung sowie Verurteilungen aufgrund allge-
meiner Straftatbestände mit Unternehmensbezug erweitert. Zum Geschäftsführer kann also nicht 
mehr bestellt werden, wer gegen zentrale Bestimmungen des Wirtschaftsstrafrechts verstoßen hat. 
Das gilt auch bei Verurteilungen wegen vergleichbarer Straftaten im Ausland. Außerdem haften 
künftig Gesellschafter, die vorsätzlich oder grob fahrlässig einer Person, die nicht Geschäftsführer 
sein kann, die Führung der Geschäfte überlassen, der Gesellschaft für Schäden, die diese Person der 
Gesellschaft zufügen. 

 
Das Gesetz tritt zum 1. des folgenden Monats nach Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft. 
Voraussichtlich zum 1.11.2008. 
 
 

Besten Dank für das uns im Jahr 2008 entgegengebrachte Vertrauen, 
frohe Weihnachten und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr! 

 
 
  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2008 = 3,19 % 
 1.1. – 30.6.2008 = 3,32 % 
 1.7. – 31.12.2007 = 3,19 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php 
-  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2008 
September = 107,2; August = 107,3; Juli = 107,6; Juni = 107,0; Mai = 106,7; 
April= 106,1; März = 106,3; Februar = 105,8; Januar = 105,3 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

http://www.destatis.de – Wirtschaft aktuell – Preisindizes 
  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


